
 
Recht 

 
SATZUNG ÜBER DIE EINRICHTUNG EINES BEIRATS 

FÜR MIGRATION UND INTEGRATION1,2,3 
 

vom 22.07.20092 
 

Der Stadtrat von Pirmasens hat am 06.07.2009 aufgrund von § 24 der Gemeindeordnung 
(GemO) in Verbindung mit § 56 GemO folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Erster Abschnitt 
Grundlagen 

 
§ 1 

Einrichtung und Aufgaben 
 

(1) Um die Teilnahme der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshinter-
grund an der Gestaltung der kommunalen Integrationspolitik zu fördern, ihre 
Erfahrungen und Kompetenzen zu nutzen, richtet die Stadt einen Beirat für 
Migration und Integration ein. 

  
(2) Aufgabe des Beirates für Migration und Integration ist die Förderung und 

Sicherung des gleichberechtigten Zusammenlebens der in der Stadt woh-
nenden Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen 
sowie die Weiterentwicklung des kommunalen Integrationsprozesses. 

  
(3) Im Beirat für Migration und Integration werden die Belange der Einwohne-

rinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund sowie Fragen der kommu-
nalen Integrationspolitik erörtert und gegenüber den Organen der Stadt ver-
treten. Der Beirat für Migration und Integration kann zu allen Fragen, die 
seinen Aufgabenbereich betreffen, Stellungnahmen abgeben. 

  
(4) Der Beirat für Migration und Integration kann über alle Angelegenheiten be-

raten, die in seinem Aufgabenbereich liegen. Gegenüber den Organen der 
Stadt kann er sich hierzu äußern, soweit Selbstverwaltungsangelegenheiten 
der Stadt betroffen sind. Auf Antrag des Beirates für Migration und Integra-
tion hat der Oberbürgermeister Angelegenheiten im Sinne des Satzes 2 dem 
Stadtrat zur Beratung und Entscheidung vorzulegen. Der Vorsitzende des 
Beirates für Migration und Integration oder einer seiner Stellvertreter sind 
berechtigt, bei der Beratung dieser Angelegenheiten an Sitzungen des 
Stadtrates oder seiner Ausschüsse mit beratender Stimme teilzunehmen. 
Der Beirat soll zu Fragen, die ihm vom Stadtrat, einem Ausschuss oder dem 
Oberbürgermeister vorgelegt werden, Stellung nehmen. 

  
(5) Die Geschäftsordnung des Stadtrates bestimmt, in welcher Form Mitglieder 

des Beirates für Migration und Integration im Rahmen seiner Aufgaben an 
Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse teilnehmen. 



  
(6) Über die Grundlagen sowie Ziele, Zwecke und Auswirkungen von Planun-

gen und Vorhaben der Stadt, die den Aufgabenbereich des Beirates für Mig-
ration und Integration in besonderer Weise betreffen, soll der Beirat für Mig-
ration und Integration rechtzeitig informiert und gehört werden. 

  
(7) Der Beirat für Migration und Integration erstellt jeweils zur Mitte und zum 

Ende der Zeit, für die er gewählt ist, einen Bericht über seine Tätigkeit, der 
dem Rat vorgelegt wird. 

  
(8) Die Stadtverwaltung berät und unterstützt den Beirat für Migration und In-

tegration bei der Erfüllung seiner Aufgaben und führt seine Geschäfte. 
 
 

§ 2 
Gesamtzahl der Mitglieder 

 
(1) Es wird ein Beirat für Migration und Integration (Beirat) gebildet. Die Zahl der 

gewählten Mitglieder beträgt 9, die Gesamtzahl der Mitglieder beträgt höchs-
tens 13. Bis zu 4 Mitglieder können vom Stadtrat in den Beirat berufen werden. 
Die Zahl der berufenen Mitglieder darf ein Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder 
während der Wahlzeit nicht übersteigen (Drittelregelung). 

  
(2) Die gewählten Mitglieder des Beirates werden in allgemeiner, gleicher, gehei-

mer, unmittelbarer und freier Wahl für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Für 
die Wahl gelten die Bestimmungen des 2. Abschnitts. 

  
(2a)3 Wird die in Absatz 1 Satz 2 bestimmte Zahl gewählter Mitglieder unterschritten, 

weil weniger Personen gewählt oder Sitze im Beirat für Migration und Integra-
tion nach dem Ausscheiden von Mitgliedern nicht mehr besetzt werden können, 
tritt diese Zahl an die Stelle der in Absatz 1 Satz 2 bestimmten Zahl der ge-
wählten Mitglieder. Sinkt die Zahl der Beiratsmitglieder auf weniger als die 
Hälfte der in Absatz 1 Satz 2 bestimmten Zahl und ist eine Ergänzung des Bei-
rats für Migration und Integration durch das Nachrücken von Ersatzpersonen 
nicht möglich, so findet für den Rest der Wahlzeit eine Neuwahl statt. 

  
(3) Die berufenen Mitglieder werden nach den Grundsätzen des § 45 GemO be-

stellt. Wird die Drittelregelung während der Wahlzeit des Beirates überschritten, 
erfolgt eine erneute Bestellung aller berufenen Mitglieder. 

 
 

§ 3 
Vorsitzender und Stellvertreter 

 
Der Beirat wählt in seiner konstituierenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden 
und einen oder mehrere Stellvertreter. 

 
  



Zweiter Abschnitt 
Wahlverfahren 

 
§ 4 

Grundsatz 
 

Für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl gelten die Bestimmungen des Kom-
munalwahlgesetzes (KWG) und der Kommunalwahlordnung (KWO), soweit die nach-
stehenden Bestimmungen nicht etwas anderes vorgeben. 

 
 

§ 5 
Wahltag 

 
Den Wahltag bestimmt der Stadtrat nach Anhörung des Ausländerbeirats oder des 
Beirats für Migration und Integration. Der Wahltag muss ein Sonntag sein. Die Ent-
scheidung ist bis zum 62. Tag vor der Wahl bekanntzumachen. 

 
 

§ 6 
Wahlorgane 

 
(1) Wahlleiter ist der Oberbürgermeister. Der Wahlleiter leitet die Vorbereitung 

und Durchführung der Wahl in der Stadt nach Maßgabe der nachstehenden 
Bestimmungen. Er kann mit der Führung der laufenden Wahlgeschäfte ei-
nen Beigeordneten oder einen Stadtbediensteten beauftragen. 

  
(2)2 Der Wahlleiter ist Vorsitzender des Wahlausschusses. Er beruft die Mitglie-

der des Wahlausschusses spätestens am 47. Tag vor der Wahl. Die zum 
Beirat Wahlberechtigten sollen im Wahlausschuss hinsichtlich der Nationa-
litäten angemessen vertreten sein. Der Wahlausschuss entscheidet über die 
Zulassung der Wahlvorschläge und stellt das Wahlergebnis fest. Der Wahl-
ausschuss tagt öffentlich und ist bei Anwesenheit von mindestens drei Mit-
gliedern beschlussfähig. 

  
(3) Der Wahlleiter bestellt für jeden Stimmbezirk einen Wahlvorstand und beruft 

ihn rechtzeitig ein. Der Wahlvorstand tagt öffentlich. Der Wahlvorstand ist 
bei Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern im Wahlraum beschluss-
fähig. 

 
 

§ 7 
Durchführung der Wahl 

 
(1) Die Wahl wird insgesamt im Wege der Briefwahl durchgeführt. 
  
(2) Findet die Wahl nicht statt, weil keine Wahlvorschläge eingereicht oder zu-

gelassen werden oder die Zahl der zugelassenen Kandidatinnen und Kan-
didaten nicht die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Beirats übersteigt, 
ist dies spätestens am 35. Tag vor dem ursprünglich vorgesehenen Tag der 
Wahl bekanntzumachen. 

  



(3) An der Wahl teilnehmen kann, wer einen auf ihn ausgestellten Wahlschein 
vorlegt. Der Nachweis erfolgt je nach Status durch Vorlage einer auf ihn lau-
tenden Meldebescheinigung, Einbürgerungsurkunde oder Bescheinigung 
nach § 15 Abs. 1 oder Abs. 2 Bundesvertriebenengesetz (BVFG). Der Wäh-
ler hat im Zweifel seine Identität nachzuweisen. 

 

 
§ 8 

Wahlzeit 
 

Der Wahlausschuss bestimmt die Dauer der Wahlhandlung am Wahltag. Diese Ent-
scheidung ist spätestens am 35. Tag vor der Wahl bekanntzumachen. 

 

 
§ 9 

Wahlvorschläge 
 

(1)2 Der Wahlleiter fordert spätestens am 62. Tag vor der Wahl zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen durch öffentliche Bekanntmachung auf. Dabei hat er 
darauf hinzuweisen, dass die Wahlvorschläge spätestens am 48. Tag 
vor der Wahl, 18 Uhr, bei ihm oder der Stadtverwaltung einzureichen 
sind.  

  
(2) Jeder Wahlberechtigte kann einen Wahlvorschlag mit einem oder mehreren 

Bewerbern bis zur höchstzulässigen Zahl einreichen; er kann sich auch 
selbst vorschlagen. Es sind nur Wahlvorschläge mit schriftlicher Zustim-
mung der Vorgeschlagenen gültig. Der Wahlvorschlag ist vom Vorschlagen-
den zu unterzeichnen. Im Wahlvorschlag sind der Vorschlagende (Name, 
Vorname, Anschrift, Status gemäß § 56 Abs. 2 Satz 2 GemO) und die Vor-
geschlagenen (Name, Vorname, Anschrift, Status gemäß § 56 Abs. 2 Satz 
3 GemO) eindeutig zu bezeichnen und etwaige weitere Merkmale, sofern 
diese zur Identifizierung des Vorgeschlagenen (Beruf oder Stand oder Alter) 
erforderlich sind. 

  
(3) Absatz 2 gilt auch im Falle der Einreichung von Wahlvorschlägen, die durch 

Vereine, Verbände oder sonstige Organisationen sowie politischer Parteien 
und Wählergruppen (Wahlvorschlagsträger) eingereicht werden. 

 
 

§ 10 
Wahlgebiet, Stimmbezirke, Wählerverzeichnis 

 
(1) Wahlgebiet ist das Stadtgebiet. 
  
(2) Der Wahlleiter bildet im gebotenen Umfang Stimmbezirke. 
  
(3)2 Der Wahlleiter veranlasst für das Stadtgebiet, ggf. für den jeweiligen Stimm-

bezirk die Erstellung eines Verzeichnisses der Wahlberechtigten (Wähler-
verzeichnis). In das Wählerverzeichnis sind auf Antrag alle Einwohner, die 
die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben 
 



a. als Spätaussiedler oder deren Familienangehörige nach § 7 des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes, 

b. durch Einbürgerung, 
c. nach § 4 Abs. 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes oder 
d. nach § 4 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 des Staatsangehörigkeits-

gesetzes und ein Elternteil Ausländer oder Spätaussiedler oder des-
sen Familienangehöriger nach § 7 des Staatsangehörigkeitsgesetzes 
ist, 

 
soweit sie jeweils am Tag der Stimmabgabe das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Kommunal-
wahlgesetzes erfüllen, aufzunehmen; die Wahlberechtigten werden durch 
öffentliche Bekanntmachung aufgefordert, die Eintragung in das Wählerver-
zeichnis bis zum 21. Tag vor der Wahl zu beantragen. Die öffentliche Be-
kanntmachung erfolgt spätestens am 62. Tag vor der Wahl. Wahlberechtigte 
nach § 11a Abs. 1 der Kommunalwahlordnung können ihre Eintragung bis 
zum 21. Tag vor der Wahl bei der Stadtverwaltung beantragen. Das Wäh-
lerverzeichnis ist nach Maßgabe des § 56 Abs. 2 Satz 2 GemO fortzuschrei-
ben und am zweiten Tage vor der Wahl, 18 Uhr, abzuschließen. 
 

  
(4)2 Die Wahlberechtigten erhalten frühestens am 34. Tag vor der Wahl den 

Wahlschein, einen Stimmzettel, eine Erläuterung zur Durchführung der 
Briefwahl und einen an den Wahlleiter adressierten Wahlbriefumschlag. Der 
Wahlschein ist vom Wahlberechtigten zu unterschreiben, mit der Erklärung, 
dass er selbst gewählt hat. Sofern sich der Briefwähler einer Hilfsperson be-
dient hat, hat sie an Eides statt zu versichern, dass sie den Stimmzettel nach 
Maßgabe des Willens des Briefwählers ausgefüllt hat. 

 
 

Dritter Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

 
§ 11 

Inkrafttreten 
 

(1) Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
  
(2) Mit der Konstituierung des Beirates für Migration und Integration endet die 

Wahlzeit des Ausländerbeirats. 
 
 
Pirmasens, den 22.07.2009  
gez. Dr. Matheis  
Oberbürgermeister 
 
 
1 Bekanntmachung: „Pirmasenser Zeitung“ und „Die Rheinpfalz - Pirmasenser Rund-
schau“ am 25.07.2009 
 
 



2 geändert durch Satzung vom 29.09.2014 mit Wirkung zum 01.09.2014;  
Bekanntmachung: „Pirmasenser Zeitung“ und „Die Rheinpfalz - Pirmasenser Rundschau“ 
am 18.10.2014. 
 
3 geändert durch Satzung vom 26.06.2023 
Bekanntmachung: „Pirmasenser Zeitung“ und „Die Rheinpfalz - Pirmasenser Rundschau“ 
am 05.08.2023. 


